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Datum Gremium Zuständigkeit 
 Familien- und Bildungsausschuss Vorberatung 
 
 
 
 
Haushalt 2021 – Jugendarbeit 
 
In der Sitzung des Samtgemeindeausschusses am 17.12.2020 (SG/SGR/04/2020, PÖ16) wur-
de der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich 
des Familien- und Bildungsausschusses fällt u. a. folgendes Produkt: 
 

- 362.00  -  Jugendarbeit Seiten 111 – 114 
 
 
Ergebnishaushalt: 
 
Gegenüber den Haushaltsansätzen 2020 hat sich bei dem o. g. Produkt folgende wesentliche 
Änderung ergeben: 
 
 
Aufwendungen: 
 
422201  Mobiliar für die 1912 Schule 
Der Jugendtreff möchte die Inneneinrichtung modernisieren und neu an den gegebenen Räum-
lichkeiten anpassen. Bisher wurden gespendete Möbel genutzt, die jedoch in die Jahre gekom-
men und nicht mehr nutzbar waren. 
Des Weiteren sind aktuell nicht genügend Verstaumöglichkeiten für genutzte Materialien vor-
handen. Durch Neuanschaffungen und teilweise Ersatzbeschaffungen sollen Regale, Schränke, 
Sitzgelegenheiten, Sofas etc. angeschafft werden, um weiterhin ein tolles informelles Bildungs-
angebot für Kinder und Jugendliche anbieten zu können. 
Für die Anschaffungen entstehen Kosten in Höhe von 10.000 €. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

 Der Haushaltsplanentwurf 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. 

 Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei dem Produkt Jugendarbeit (362.00) sind mit fol-
gender Änderung im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2021 zu veran-
schlagen: 
Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt ist der Posten für die Anschaffung von Mobiliar für 
die 1912-Schule (Jugendtreff) in Höhe von 10.000 € in den Haushalt 2021 aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
K l e i n k a r h o f f W a g e n e r T r ü t k e n 
Fachgebiet 50 Fachdienst II Samtgemeindebürgermeister 
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